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Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Für die Erfüllung des nach § 2 KVG der Gesellschaftssteuer unterliegenden Tatbestandes ist es nicht maßgeblich, in

welchem Ausmaß der Gesellschafter am Grundkapital oder Stammkapital der Gesellschaft beteiligt ist. Daß eine

Leistung des Gesellschafters der Gesellschaftssteuer nur entsprechend dem Beteiligungsverhältnis des leistenden

Gesellschafters der Steuer unterliegen sollte, ist dem Gesetz keineswegs zu entnehmen.
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